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In Artikel II ist das Wort ,,Juli" durch das Wort 
,.Februar" zu ersetzen. 

- GV. NW. 1991 S.353. 

.. Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

zur Übertragung von Befugnissen 
nach § 59 der landeshaushaltsordnung 

Vom 13. August 1991 

Aufgrund des § 59 Abs. 1 Satz 2 der Landeshaushalts­
ordnung (LHO) vom 14. Dezember 1971 (GV. NW. S. 397). 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Dezember 1987 (GV. 
NW. S. 490), wird mit Zustimmung des Finanzministe­
riums für Erstattungsansprüche bei zu Unrecht gezahltem 
Wohngeld verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung zur Übertragung von Befugnissen nach 
§ 59 der Landeshaushaltsordnung vom 28. Juli 1981 (GV. 
NW. S. 424) wird wie folgt geändert: 

1. In § 1 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte ,,18 Monaten und 
bei Beträgen bis zu 2000 DM mit einer Stundungsdauer 
bis zu" gestrichen. 

2. In § 1 Abs. 1 Nr. 3 wird die Zahl ,,3000 DM" durch die 
Zahl ,,5000 DM" ersetzt. 

3. In § 2 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a) wird die Zahl ,,3000 DM" 
durch die Zahl ,,5000 DM" und in Buchstabe b) die Zahl 
,,1500 DM" durch die Zahl ,,3000 DM" ersetzt. 

ArtikelIl 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Düsseldorf. den 13. August 1991 

Die Ministerin für Bauen und Wohnen 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Ilse Brusis 

- GV. NW. 1991 S. 353. 
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Bekanntmachung 
der Genehmigung der 9. Änderung des 

Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk ~~berg, Teilabschnitt 

Dortmund/UnnalHamm (Anderung im Gebiet der 
Stadt Hamm) 

Vom 2. August 1991 

Der Bezirksplanungsrat des Regierungsbezirks Arns­
berg hat in seiner Sitzung am 9. November 1990 die Auf­
stellung der 9. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes 
für den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dort­
mund/Unna/Hamm (Änderung im Gebiet der Stadt 
Ramm), beschlossen. 

Diese Änderung habe ich mit Erlaß vom 18. April 1991 -
VI B 1 - 60.15.08 - gemäß § 16 Abs. 1 des Landesplanungs­
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Ok­
tober 1989 (GV. NW. S. 476) im Einvernehmen mit den 
fachlich zuständigen Landesministerien genehmigt. Ge­
mäß § 16 Abs. 3 des Landesplanungsgesetzes werden die 
in der Änderung des Gebietsentwicklungsplanes enthalte­
nen Darstellungen mit der Bekanntmachung der Geneh­
migung Ziele der Raumordnung und Landesplanung. 

Die 9. Änderung des Gebietsentwicklungsplanes für den 
Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Dortmund/Un­
na/Hamm, wird beim Ministerium für Umwelt, Raumord­
nung und Landwirtschaft (Landesplanungsbehörde) in 
Düsseldorf, beim Regierungspräsidenten Arnsberg (Be­
zirksplanungsbehörde) und beim Oberstadtdirektor der 
Stadt Hamm zur Einsicht für jedermann niedergelegt. 

Die Bekanntmachung der Genehmigung der Änderung 
des Gebietsentwicklungsplanes im Gesetz- und Verord­
nungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen erfolgt nach 
§ 16 Abs. 2, Satz 1 des Landesplanungsgesetzes. 

Gemäß § 17 des Landesplanungsgesetzes weise ich auf 
folgendes hin: 

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
des Landesplanungsgesetzes und der aufgrund dieses Ge­
setzes erlassenen Rechtsvorschriften bei der Erarbeitung 
und Aufstellung der Änderung des Gebietsentwicklungs­
planes ist unbeachUich, wenn sie nicht schriftlich unter 
Bezeichnung der Verletzung innerhalb eines Jahres nach 
dieser Bekanntmachung beim Regierungspräsidenten 
Arnsberg (Bezirksplanungsbehörde) geltend gemacht 
worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Genehmigung des Gebietsentwicklungsplanes oder deren 
Bekanntmachung verletzt worden sind. 

Düsseldorf, den 2. August 1991 

Ministerium 
für Umwelt, Raumordnung 

und Landwirtschaft 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Im Auftrag 
Ritter 

- GV. NW. 1991 S. 354. 

.. Verordnung 
zur Anderung der Verordnung 

über die Festsetzung von Zulassungszahlen 
und die Vergabe von Studienplätzen 

an Studienanfänger 
für das Wintersemester 1991/92 

Vom 3. August 1991 

Aufgrund des § 6 Abs. 2 des Gesetzes über die Zulassung 
zum Hochschulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hoch­
schulzulassungsgesetz NW - HZG NW) vom 11. März 1986 
(GV. NW. S. 218) wird verordnet: 

Artikel I 

Die Verordnung über die Festsetzung von Zulassungs­
zahlen und die Vergabe von Studienplätzen an Studienan­
fänger für das Wintersemester 1990/91 vom 28. Mai 1991 
(GV. NW. S. 261) wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 wird folgender Satz 3 angefügt: 
"Bei der Vergabe der Studienplätze der in Anlage 3a 
aufgeführten Studiengänge Architektur und Innen­
architektur werden an den Studienorten Düsseldorf 
und Bochum nur Bewerber zugelassen, die die Prüfung 
zum Nachweis der besonderen studiengangbezogenen 
Eignung erfolgreich bestanden haben." 

2. In § 5 wird folgender Absatz 4 angefügt. 
,,(4) Bei den in der Anlage 4a aufgeführten Studiengän­
gen Maschinenbau und Medienplanung, Medienent­
wicklung, Medienberatung an der Universität - Ge­
samthochschule - Siegen werden die Studienplätze in 
dem Verhältnis an Bewerber mit Fachhochschulreife 
einerseits und Bewerber mit allgemeiner oder fachge­
bundener Hochschulreife andererseits vergeben, das 
dem Verhältnis der Zahl der jeweiligen Bewerbergrup­
pen an der Gesamtzahl aller Bewerber für den betref­
fenden Studiengang entspricht." 

Artikel 11 

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Juli 1991 in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 3. August 1991 

Für die Ministerin 
für Wissenschaft und Forschung 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Der Minister 
für Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft 

Klaus Matthiesen 

- GV. NW. 1991 S. 354. 
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Sechste Verordnung 

über die Zuweisung von Mahnverfahren 
an das Amtsgericht Hagen 

Vom 31. August 1991 

Aufgrund der §§ 689 Abs. 3 Satz 1 und 703 c Abs. 3 der 
Zivilprozeßordnung in der Fassung vom 12. September 
1950 (BGBL I S. 533), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 
17. Dezember 1990 (BGBL I S. 2847), in Verbindung mit der 
Verordnung tiber die Ermächtigung des Justizministers 
zum Erlaß von Rechtsverordnungen zur Konzentration der 
Mahnverfahren und über die Einführung der maschinellen 
Bearbeitung dieser Verfahren vom 14. Juli 1987 (GV. NW. 
S. 269) wird verordnet: 

§ 1 

Dem Amtsgericht Hagen werden zugewiesen und damit 
in die bei diesem Gericht durch die Erste Verordnung über 
die Einführung der maschinellen Bearbeitung der Mahn­
verfahren vom 14. August 1987 (GV. NW. S. 304) eingeführte 
maschinelle Bearbeitung der Mahnverfahren einbezogen: 

1. mit Wirkung vom 1. Oktober 1991 die Mahnverfahren 
aus dem Bezirk der Amtsgerichte Bergheim, Bergisch 
Gladbach, Brühl, Gummersbach, Kerpen, Köln, Lever­
kusen, Wermelskirchen und Wipperfürth, 

2. mit Wirkung vom 1. Februar 1992 die Mahnverfahren 
aus dem Bezirk der Amtsgerichte Aachen, Düren, Esch­
weiler, Geilenkirchen, Heinsberg, Jülich, Monschau und 
Schleiden, Bonn, Euskirchen, Königswinter, Rheinbach, 
Siegburg und Waldbröl. 

§ 2 

Für die zu den in § 1 Nr. 1 und 2 genannten Zeitpunkten 
bei den dort jeweils aufgeführten Amtsgerichten anhängi­
gen Mahnverfahren und die bis zu diesen Zeitpunkten bei 
den Amtsgerichten noch eingehenden Anträge auf Erlaß 
eines Mahnbescheides verbleibt es bei der bisherigen Zu­
ständigkeit. 

§ 3 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in 
Kraft. 

Düsseldorf, den 31. August 1991 

Der Justizminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

Krumsiek 

- GV. NW. 1991 S. 355. 
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